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Diese Mutter in Ghana 
verlor ihr Kind nur kurze Zeit nach dieser Aufnahme. Es starb an Malaria, einer Krankheit, die bei frühzeitigem Erkennen 
hätte verhütet werden können. Aber das Kind war zudem fehlernährt und hatte zu wenig Widerstandskraft. Ein Vitamin-
A-Mangel hätte bald zur Erblindung geführt. Die Kenntnisse der Mutter über richtige Ernährung, Hygiene und Gesund-
heitsvorsorge sind gering. Sie hat nur die Grundschule besucht und wohnt in einem Dorf in der Volta-Region, weitab 
vom nächsten Gesundheitsposten oder Krankenhaus. Die Familie lebt von ihren Feldfrüchten und ist arm, wie die mei-
sten in dieser Gegend. Eine Fahrt ins nächste Krankenhaus und eine medizinische Behandlung aber kosten Geld, das 
im voraus gezahlt werden muß, wenn man ein Krankenhaus aufsucht. Krankenkasse oder gesetzliche Sozialhilfe gibt es 
in diesem Lande nicht. Ein krankes oder behindertes Kind zu haben, ist für die Familie eine schwere Bürde. Wo kann 
man Hilfe finden, wo Beratung und Antwort auf besorgte Elternfragen? 

Eine Hilfe- und Beratungsstelle 
Die Anregung zur Einrichtung eines  Pilotversuchs „Hilfe- und Beratungszentrum für Eltern von Kinder mit Behinderun-
gen (Aid and Counselling Centre for Parents of Children with Disabilities – ACCD) kam von den Teilnehmern eines Se-
minars zum Thema „Community Based Rehabilitation  (CBR)“, das die Ghana Action / Deutschland e.V. (GA/D, heute 
africa action / Deutschland e.V.) 1998 in Zusammenarbeit mit der Hanns-Seidel-Stiftung und dem Erziehungsministeri-
um durchführte. Teilnehmer waren vor allem Leiter von Grundschulen und einige Vertreter von Sozialeinrichtungen und 
Selbsthilfegruppen aus dem North Tongu District und der Region.  

Unter den Teilnehmern Agnes Broni, die Präsidentin von Rural Development and Advisory Services (RUDAS), einer 
Vereinigung von acht Frauengruppen aus der mittleren Volta-Region. Zur Überraschung der Teilnehmer berichtet sie 
von den Hilfen dieser Landfrauengruppen für Familien von Kindern mit Behinderungen und der Vorbereitung dieser Kin-
der zur Aufnahme in allgemeine Kindergärten und Schulen sowie Sonderschulen. Sie praktizieren es nicht nur, sondern 
haben es sogar als Ziel in die Satzung ihrer Vereinigung geschrieben. Darum begrüßten diese Frauen auch die Idee ei-
ner Beratungsstelle und wünschten ihre baldige Verwirklichung, weil sie oft genug bei ihren Bemühungen selbst fachli-
chen Rat und Beistand brauchen 

Frühe Hilfen – wirksamste Hilfen 

Das interdisziplinäre und familiennahe Konzept in der Frühförderung 
behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder hat sich in 
Deutschland und anderen Ländern bewährt. Wo nötig und möglich 
werden medizinische, heilpädagogische, therapeutische und psycho-
soziale Maßnahmen zusammengeführt und in einem individuellen 
Förderplan aufeinander abgestimmt. Die Eltern werden zu einem frü-
hestmöglichen Zeitpunkt aufgesucht und ihre Kinder gefördert, denn 
frühe Hilfen sind die wirksamsten Hilfen auf dem Weg zu sozialer Integration und weitgehender selbständiger Lebens-
führung. Habilitation anstatt Rehabilitation. Auf diesem Weg werden die Eltern angeleitet und beraten, die Familien aktiv 
einbezogen. Sie müssen die Fördermaßnahmen unterstützen und in gewissem Maße selber weiterführen. So hat sich in 
Deutschland in den vergangenen drei Jahrzehnten ein differenziertes System entwickelt, das familiennahe, mobile und 
ambulante Dienste umfaßt. Eine weitaus größere Zahl von Kindern mit besonderem Förderbedarf als früher kann allge-
meine Kindergärten und Schulen besuchen oder in Sondereinrichtungen aufgenommen werden. 



In Ghana 

besteht keine vergleichbare Einrichtung dieser Art und 
auch kein flächendeckendes Früherkennungssystem. Die 
Fürsorge für Behinderte und Eltern von Kindern mit Ent-
wicklungsstörungen und Behinderungen ist nur schwach 
entwickelt. Nur ein geringer  Anteil von ihnen besucht all-
gemeine Kindergärten und Schulen oder besondere För-
dereinrichtungen. Gegenüber Menschen mit Behinderun-
gen und ihren Familien bestehen in der Bevölkerung noch 
erhebliche negative Einstellungen und traditionelle Vorur-
teile. So sind sie nicht nur besonders stark von den sozia-
len Problemen des Landes betroffen, sondern es bleibt ih-
nen auch die dringend benötigte Förderung und Unterstüt-
zung versagt. Für die Betroffenen sind damit persönliche 
Einschränkungen verbunden, für ihre Familien und die Ge-
meinschaft aber auch erhebliche zusätzliche Belastungen. 
Denn bei rechtzeitiger individueller Hilfe könnten weit mehr 
in Bildungseinrichtungen aufgenommen werden. Menschen mit Behinderungen könnten dann auch einen ihren Möglich-
keiten entsprechenden gesellschaftlichen Beitrag leisten. Die Belastung für die Familien könnte damit vermindert und 
zugleich ein bedeutsamer Beitrag zur Armutsbekämpfung geleistet werden. 

Die praktische Umsetzung einer Idee 

Die Finanzierung war bald durch die aa/D und das „Kindermissionswerk – Die Sternsinger“ gesichert. Doch dann dauer-
te es noch geraume Zeit, bis ein geeigneter einheimischer Träger gefunden werden konnte. Schließlich wurde ein Trä-
ger überraschenderweise in einer Selbsthilfeorganisation Behinderter entdeckt. Die Care and Concern Action Group 
(CCAG) ist eine 1993 gegründete und in der Volta-Region verbreitet aktive Selbsthilfegruppe, die die Idee begeistert 
aufgriff, weil sie sich mit ihrer Zielsetzung verband. Ihr Vorteil: sie ist in der ganzen Region präsent, kennt alle regionalen 
Sozialeinrichtungen, Kirchen und Behörden und hat als Gruppe der Betroffenen glaubwürdigen und überzeugenden Zu-
gang zu Familien mit behinderten Kindern in den Dörfern. Damit ergibt sich der seltene Fall, daß Menschen mit Behin-
derungen selbst Träger eines Projekts der Entwicklungszusammenarbeit sind, in dem Behinderte und Nichtbehinderte 
gleichberechtigt zusammenarbeiten  

Ein Kooperationsprojekt 
Die Idee wurde von der Behindertengruppe rasch in die Tat 
umgesetzt: In einer Projektvereinbarung wurden eine Koope-
ration vereinbart und ein Finanzierungsplan aufgestellt. Auf 
einem geschenkten Grundstück in der Gemeinde Sokode-
Gbogame, 5 km entfernt von der Regionalhauptstadt der Vol-
ta-Region in Ho, wurde zumeist in Eigenarbeit mit finanzieller 
Unterstützung der Norddeutschen Mission und der aa/D ein 
kleines Verwaltungsgebäude mit Beratungsräumen errichtet. 
Es wurde ein Verwaltungsrat gebildet mit Vertretern der Kir-
chen, der Zivilgemeinde, der Erziehungs- und Sozialbehör-
den, der Eltern von Kindern mit Behinderungen, der Trägeror-
ganisation und der benachbarten Sonderschule für Behinder-
te. Und schließlich konnten ein erfahrener Blindenlehrer als 
Berater und eine einheimische Ordensschwester als Physio-
therapeutin und Beraterin eingestellt werden 

Besuch  von Walter J. Zielniok und Martin Wilde im Nov. 2002. 
Mitte: Emmanuel Bansah, der Präsident von ACCG 

 

Schlußbemerkungen 
Die Hilfe- und Beratungsstelle nahm im Frühjahr 2002 ihre Arbeit auf. Noch ist ein weiter und beschwerlicher Weg zu-
rückzulegen, um in der Öffentlichkeit das Verständnis für Kinder mit besonderem Förderbedarf und die Probleme ihrer 
Familien zu wecken. Und schließlich gilt es, Schritt für Schritt die Bereitschaft zu erreichen, die Türen allgemeiner Kin-
dergärten und Schulen für sie zu öffnen. Doch alle Beteiligten sind voller Enthusiasmus und guten Mutes. Ermutigend 
sind vor allem die Entschlossenheit und Bereitschaft der in der Selbsthilfevereinigung organisierten Menschen mit Be-
hinderung, das Projekt selbst in die Hand zu nehmen und zu einem Erfolg zu führen. Sie kennen die Not der Eltern von 
Kindern mit Behinderungen in den abgelegenen Dörfern ihrer Region aus eigenem Erleben und wissen, welcher Bei-
stand vonnöten ist. Darum können sie die Eltern aber auch auf bereits bestehende Möglichkeiten der Förderung hinwei-
sen, die ihnen und dem überwiegenden Teil der Bevölkerung nicht bekannt sind. Sie werden ihnen zeigen, welchen akti-
ven Part sie bei der Förderung ihres Kindes übernehmen können. Sie können als deren Anwalt zusammen mit den El-
tern für sie die Menschenrechte auf eine ihnen gemäße Förderung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben der Ge-
meinschaft einfordern. 

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und bitten Sie um eine Spende für diese Selbsthilfeeinrichtung mit dem 
Kennwort: GH 50 Beratungsstelle auf das Konto bei der Volksbank Erft BLZ 370 692 52 Nr. 130 166 3010 

Mitglieder der Selbsthilfegruppe und Mitarbeiter der Beratungsstelle 


